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Ein wichtiger erster Schritt
Anfang Januar 2026 veröffentlichte das Deutsche Ärzteblatt eine 
Umfrage zu Gewalterfahrungen von Ärztinnen und Ärzten. Demnach 
haben zwei Drittel der 1.619 Befragten bereits Gewalt im beruflichen 
Kontext erfahren. Und knapp über die Hälfte berichteten, dass dieses 
Phänomen zugenommen habe. Den Angaben zufolge handelte es  
sich bei den Angreifern überwiegend um allein handelnde Männer  
(76 Prozent der Fälle), die selbst als Patienten vorstellig geworden  
waren oder Angehörige besuchten.

D
iese Ergebnisse decken sich mit einer Umfrage des Deutschen Kranken-
hausinstituts, das im Sommer 2025 zu ähnlichen Zahlen gekommen war. 
66 Prozent der Kliniken gaben darin an, dass die Zahl der Übergriffe ge-
stiegen sei. Und 95 Prozent verzeichneten Übergriffe in der Notaufnahme. 

Schon die Zahlen sind erschreckend; was es aber mit Menschen macht, die 
anderen helfen wollen und die dann beschimpft, beleidigt, bespuckt oder ge-
treten werden, steht auf einem ganz anderen Blatt. 23 Prozent der Opfer wur-
den laut Umfrage vorübergehend in ihrer Berufsausübung beeinträchtigt, 
neun Prozent dauerhaft. 

Wer Angst vor Angriffen haben muss, wird es sich gut überlegen, nachts 
noch Dienst in der Notaufnahme zu machen oder im ärztlichen Bereitschafts-
dienst alleine zum Hausbesuch zu fahren. 

Das verdeutlicht, dass die Gewalttäter nicht nur der einzelnen Ärztin, dem 
Arzt oder den Angehörigen weiterer Gesundheitsberufe schaden, sondern der 
Gesellschaft insgesamt! Das können wir so nicht mehr hinnehmen. Mehrfach 
haben wir die Politik zum Handeln aufgefordert.

Vor diesem ernsten Hintergrund begrüßen wir den Anfang des Jahres vom 
Bundesjustizministerium vorgelegten Gesetzentwurf zur „Stärkung des straf-
rechtlichen Schutzes des Gemeinwesens“, der ärztliche Tätigkeit künftig aus-
drücklich als gemeinwohlrelevant anerkennt – unabhängig davon, ob sie in 
Praxen, Kliniken, MVZ oder anderen Versorgungsstrukturen ausgeübt wird. 
Der Gesetzentwurf sieht Freiheitsstrafen von mindestens drei Monaten vor, 
wenn Ärztinnen und Ärzte sowie andere Gesundheitsberufe durch Gewalt an 
der Ausübung ihrer Arbeit gehindert werden. Bei tätlichen Angriffen drohen 
sogar Freiheitsstrafen von mindestens sechs Monaten. 

Dieses klare Schutzbekenntnis, das auch explizit Angehörige weiterer Heil-
berufe einbezieht, begrüßen wir ausdrücklich. Denn es ist ein wichtiges Signal 
Richtung Gesellschaft: Gewalt und Drohungen im Kontext medizinischer Ver-
sorgung verletzen nicht nur die einzelnen Betroffenen, sondern gefährden 
stets auch das Gesundheitssystem als Ganzes. 

Mit der Schaffung eines neuen Straftatbestands entsteht erstmals eine ei-
genständige rechtliche Grundlage, um Angriffe auf medizinisches Personal ge-
zielt zu ahnden. Dieses Gesetz ist ein wichtiger erster Schritt, dem weitere fol-
gen müssen. So müssen die Strafverfolgungsbehörden Anzeigen schnell 
nachgehen und Delikte konsequent ahnden. 

Als weitere Schritte brauchen wir Akutinterventionsmaßnahmen, Deeskala-
tionstrainings und psychosoziale Unterstützungsangebote für Betroffene.  Was 
wir aber vor allem brauchen, ist ein Konsens unserer Zivilgesellschaft über eine 
neue Respektkultur. Wir müssen statt einer von den digitalen Medien gepush-
ten Wut- und Empörungskommunikation wieder zu einer respektvollen und 
unaufgeregten Alltagskommunikation kommen, bei der sich jede und jeder 
Einzelne verantwortlich für ein gutes Miteinander fühlt. Das gilt für alle Mitar-
beitenden im Gesundheitswesen ebenso wie für Patientinnen und Patienten. 

Dr. Sven Dreyer, 
Präsident der  
Ärztekammer  
Nordrhein
Foto: Jochen Rolfes

Kammersymposium Update Ethik 
Ärztliche Perspektiven  
zum Schwangerschaftsabbruch 
§ 218 StGB

In Grenzsituationen nicht allein

Wir sind für Sie da:

Medizinethische Beratung 
der Ärztekammer Nordrhein

CME-Punkte
Die Veranstaltung ist mit
4 Fortbildungspunkten
anerkannt. Die Teilnahme ist
kostenfrei.

Begrüßung und Moderation

Einführung

Ärztliche Perspektiven zum Schwangerschaftsabbruch,  
Diskussion vom DÄT 2025 – und aktuelle Aspekte 

Perspektiven zum Schwangerschaftsabbruch:  
Der Blick aus Sicht der Beratungsstelle

Früh, wohnortnah, evidenzbasiert: Hausärztliche  
Perspektiven auf den Schwangerschaftsabbruch

Zur Einordnung der §§ 218 ff. StGB aus international- 
rechtlicher Perspektive

Pause

Schwangerschaftsabbruch aus klinisch-ethischer  
Perspektive

Paneldiskussion

Zusammenfassung, Ausblick und Danksagung

Prof. Dr. med. Susanne Schwalen, Geschäftsführende Ärztin  
der Ärztekammer Nordrhein

Dr. med. Sven Christian Dreyer, Präsident der Ärztekammer Nordrhein

Dr. med. Lydia Berendes, Leitende Oberärztin der Anästhesiologie am Helios  
Cäcilien-Hospital Hüls, Krefeld, Mitglied des Vorstandes der Ärztekammer Nordrhein, 
Vorsitzende des Lenkungsausschusses zum Forum „Paragraph 218“

Dr. med. Ina Mach-Völker, Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, Leitung  
der Beratungsstelle für Familienplanung und Schwangerschaftskonflikte, Fachdienst 
STI und sexuelle Gesundheit, Gesundheitsamt der Stadt Köln

Dr. med. Margit Kollmer, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Praxis für Allgemein- 
medizin, Velden

Prof. Dr. Bettina Weißer, Direktorin des Instituts für ausländisches und internationales 
Strafrecht, Universität zu Köln 

Prof. Dr. med. Tanja Krones, Leitende Ärztin Klinische Ethik/ Geschäftsführerin Klini-
sches Ethikkomitee des Universitätsspitals Zürich am Institut für Biomedizinische 
Ethik, Universität Zürich

Moderation: Prof. Dr. med. Susanne Schwalen
Dr. med. Lydia Berendes,  Dr. med. Margit Kollmer, Prof. Dr. med Tanja Krones,
Dr. med. Ina Mach-Völker, Prof. Dr. Bettina Weißer

Prof. Dr. med. Susanne Schwalen

Mittwoch, 18. Februar 2026, 16:45 – 20:15 Uhr

Anmeldung und Information
Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen zur Veranstaltung 
sind erforderlich bis zum 9.2.2026 und können online durch- 
geführt werden unter: www.aekno.de/veranstaltungen.

Fragen zur Veranstaltung beantworten Ihnen das Team des  
Veranstaltungsmanagement unter 0211 4302 2216,  
veranstaltungen@aekno.de oder Stefan Kleinstück, Referent 
Ressort II, 0211 4302 2208, stefan.kleinstueck@aekno.de.
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